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Universität Graz

Bundesministerium für

Frauefl, Wissenschaft und Forschung

Leistungsvereinbaru ng 2025 - 2027

6. Ergänzung

( Konsolid ieru ng 2026/27 - Budgettransfer

Forsch u ngsfina nzieru ng)



Die zwischen der Republik österreich, vertreten durch den Bundesministerfür Bildung, Wis-

senschaft und Forschung ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek, und der Universität Graz, ver-

treten durch Rektor Dr. Peter Riedler, für den Zeitraum L. Jänner 2025 bis 31. Dezember

2027 abgeschlossene Leistungsvereinbarung wird wie folgt ergänzt:

Die beiden Vertragspartner stellen eingangs außer Streit, dass die nachträgliche Reduktion

von Mitteln der Leistungsvereinbarung für den Zeitrau m 2025 bis 2027 ein einmaliger Vor-

gang ist und aufgrund der für das Jahr 2027 erforderlichen außerordentlichen budgetären

Konsolidierungs- und Gestionierungsmaßnahmen in der Forschungsfinanzierung erfolgt.

Das BMFWF verpflichtet sich, die Mittel, die2027 durch Umschichtung innerhalb der UG 3L

Teil des FT|-Pakt-Budgets werden, vollumfänglich und ausschließlich dem FWF im Rahmen

seiner Finanzierungsvereinbarung mit dem BMFWF 2027-2029 zur Verfügung zu stellen. Das

BMFWF verpflichtet sich weiters sicherzustellen, dass die Mittel, die der FWF im Rahmen sei-

ner Finanzierungsvereinbarung mit dem BMFWF 2027-2029 im Jahr 2027 durch Umschich-

tungen innerhalb der UG 3L erhält, vom FWF ausschließlich und nachweisbar für die Univer-

sitäten eingesetzt werden, und zwar für die Förderung der Forschung sowie der Entwicklung

und Erschließung der l(ünste,,projel<tbasiert, nach höchsten internationalen Standards und

grundsätzlich themenoffen", wie im Forschungs- und Technologieförderungsgesetz definiert.

Die Auszahlung erfolgt für Projekte im Rahmen der Programmei Projekte, Karrieren und

Kooperationen und wird vom FWF entsprechend dokumentiert.

Das in der Leistungsvereinbarung 2025 bis2A27 vereinbarte Globalbudget der Universität

Graz verringert sich um 9,061.655,- €. Die Reduktion des Betrages erfolgt im Jahr 2027.Der

Betrag setzt sich zusammen aus einem Konsolidierungsbeitrag aufgrund von Einsparungen in

Höhe von 7.746.4O0,- € und 1".3L5.255,- € aufgrund des schon von der Bundesimmobilienge-

sellschaft m.b,H. kommunizierten lndexentfalls gem, S L9b Bundesimmobiliengesetz,

Dafü r wi rd d ie Leistu ngsverei n ba ru ng 2025 bis 2027 wie folgt angepasst

Basisindikator L: Die im Abschnitt,,Maßnahmen bei Nichterfüllung (5 13 Abs.275

UG)" bei Nichterreichung der Zielwerte für die prüfungsaktiv betriebenen Studien

vorgesehenen Budgetkürzungen werden in der Periode 2025 bis 2027 nicht ange-

wendet. Dennoch werden die vereinbarten Zielwerte eine wichtige Grundlage für die

Verhandlungen zur Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 sein.

Basisindikator 2: Die im Abschnitt,,Maßnahmen bei Nichterfüllung ($ 13 Abs.2Z5

UG)" bei Nichterreichung der Zielwerte für die Forschungsbasisleistung/Basisleistung

EEK sowie die mindestens zu beschäftigenden Professorinnen und Professoren bzw.

Aquivalente vorgesehenen Budgetkürzungen werden in der Periode 2025bis2027
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" nicht angewendet. Dennoch werden die vereinbarten Zielwerte eine wichtige Grund-

lage für die Verhandlungen zur Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 sein.

Die übrigen Bestimmungen der Leistungsvereinbarung 2025 bis 2027 bleiben davon

unberührt und gelten unverändert weiter.
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